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Dispositionszeiträume  können  mit  Disposchichten,  Dispotagen  oder  Dispoblöcken 

ausgestaltet werden. Wie auch bei Regelschichten sind hier die verbindlichen Anfangs- und 

Endzeiten die „Grenze zwischen Arbeiten und Freizeit“! 
 

 

Grundsatz:  Jede mögliche Schicht in einem Dispositionszeitraum ist  spätestens mit der 4 Tage- 
Frist mitzuteilen und gilt dann als verbindlich! Im Bsp. werden am Fr die schon angesagten 

Schichten für kommenden Mi+Do+Fr mit ihren Dienstbeginn- und Endzeiten verbindlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 

r  t t r l  t t i t r  i l it t  ilt r  . 
Abweichung  vom  Grundsatz:  Der  Arbeitgeber  muss  spätestens  zum  Ende  der  letzten 

Schicht vor dem jeweiligen Dispositionszeitraum die  Schicht verbindlich mitteilen. 
Warum? Weil im Bsp. am Mi ab 15.04 Uhr Deine RUHE = FREIZEIT beginnt und nach diesem 
"letzten Feierabend" keine Verständigung bzw. Ansage von Schichten mehr zu erfolgen hat! 

 
 

Beachte:  Diese Mitteilung muss aber spätestens 24 Std.  vor dem Beginn des Dispositions- 
zeitraum erfolgen. Im Bsp. ist am Do keine erstmalige Ansage der Schicht für Fr mehr zulässig. 

 

Merke:   Bei   kurzfristiger  Ansage   müssen   alle   möglichen   Schichten   in   dem   jeweiligen 

Dispositionszeitraum angesagt werden! Im Bsp. am Mo besteht zu Dienstbeginn - durch 

Aushang in der Mst. oder mit Tablet/RIM durch Aktualisierung des Einsatzplanes bei der 
Dienstantrittsmeldung noch die Möglichkeit alle Schichten im folgenden Dispoblock mitzuteilen. 
Telefonisch ist dies ebenso noch möglich - aber nur noch bis 14:10 Uhr! Warum? Weil, danach 

die 24 Stunden unterschritten werden und dies damit zu Deiner verbindlichen Freizeit wird! 
 
 
 
 
 
 

 
Redaktion: Steffen Rauer, Ralf Groer 09/2017 


